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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1988

Norm

ASVG §175

Rechtssatz

Kausalzusammenhang ist wahrscheinlich zu machen, bloße Möglichkeit genügt nicht.

Entscheidungstexte

10 ObS 101/88

Entscheidungstext OGH 31.05.1988 10 ObS 101/88

10 ObS 211/91

Entscheidungstext OGH 17.09.1991 10 ObS 211/91

Auch; Beisatz: An diesen Kausalitätsbeweis dürfen allerdings keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden,

weshalb - ähnlich wie für die Haftungsbegründung in Schadenersatzfällen - der Beweis eines (sehr) hohen

Wahrscheinlichkeitsgrades genügt. (T1)
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